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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz für den 
Kohlenstieg, Bereich "Rudolf-Breitscheid-Straße" und Straße "Müh-
lenberg" im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
Abwägungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz führt das Aufstellungsverfahren für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
13 für den Kohlenstieg, Bereich "Rudolf-Breitscheid-Straße" und Straße "Mühlenberg" im 
beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung gemäß § 13a Bauge-
setzbuch (BauGB) durch.
Der Entwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13, bestehend aus Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) und den örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung 
baulicher Anlagen, sowie der zugehörigen Begründung wurden für die Dauer eines Monats 
vom 04. August 2016 bis 06. September 2016 öffentlich ausgelegt. 
Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 13a Abs. 
2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB parallel beteiligt. 
Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden wurde gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Entwurf des Bebauungsplanes im Rahmen der Aus-
legung liegen nicht vor.
Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens ergeben sich Stellungnahmen von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Es ergeben sich:

- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Die Anregungen und Hinweise aus dem Stellungnahmeverfahren wurden bearbeitet und in 
den Planunterlagen entsprechend ergänzt.
Die Abwägungsergebnisse sind in tabellarischer Form zusammengestellt.

Betroffen sind insbesondere denkmalpflegerische Belange. Innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 13 befindet sich das Baudenkmal Wohnhaus, Rudolf-Breitscheid-
Straße 5. Die denkmalpflegerischen Belange sind berührt. Die Behandlung der vom Land-
kreis, Untere Denkmalschutzbehörde, hervorgebrachten Anregungen und Hinweise erfolgt 
im Rahmen der Abwägung. In Bezug auf immissionsschutzrechtliche Betrachtungen in Nach-
barschaften wird davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung der Anforderungen des 
besonderen Wohngebietes die Nachbarschaft zwischen Betrieben der Gastronomie und 
Wohnbebauung im WB grundsätzlich möglich ist. Zusätzliche Gutachten hierzu werden auf 
dieser Ebene nicht geführt, weil es im Wesentlichen Ziel ist, die Straßenrandbebauung unter 
Berücksichtigung der denkmalgeschützten Substanz zu sichern. Die Stellplätze für den Ga-
stronomiebetrieb befinden sich nicht unmittelbar am Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 13.
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Mit der Denkmalschutzbehörde werden die Abstimmungen bereits geführt. Als Grundlage für 
weitere Abstimmungen soll der Abwägungsbeschluss genutzt werden. Dem Beschlussvor-
schlag liegen die konkreten Bauabsichten für das Denkmal und das Neugebäude für das 
Grundstück an der Rudolf-Breitscheid-Straße bei. Das denkmalgeschützte Gebäude soll in 
Bezug auf die Kubatur nicht verändert werden.   

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:

1. Die auf Grund der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Stadt Klütz unter 
Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 
Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB nicht eingegangen. Es ergeben sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Klütz zu eigen. Das Abwägungsergeb-
nis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Das Amt Klützer Winkel wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von 
diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Vorhabenträger übernommen.

Anlagen:
Abwägungsunterlagen
Ansichten
Stellungnahme Rahmenplaner
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Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 1 
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 2 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S1 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Beurteilungsgrundlagen werden aufgeführt. Neben den aufgeführten Unterlagen lag 
auch der Text - Teil B mit den örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung 
baulicher Anlagen vor, ebenso der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag. 
 
Zu 2. 
Es wird auf die Auswertung der jeweiligen Stellungnahmen nachfolgend verwiesen. Siehe 
dort. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 

4 von 69 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 3 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S2 

 

 
A 
 
Zu 1: 
Wie bereits vorhergehend vom Landkreis richtig aufgeführt, liegen die 
Entwurfsunterlagen zur Stellungnahme vor. Eine frühzeitige Beteiligung mit dem 
Vorentwurf wird nicht vorgenommen. 
 
Zu 2: 
Die Stadt Klütz nimmt die Bebauungsabsichten eines privaten Bauherren zum Anlass, um 
ihre städtebaulichen Ziele im Rahmen der Bauleitplanung zu verfolgen. 
Seitens der Stadt Klütz wird das planerische Ziel verfolgt, die Ortslage Klütz als 
Wohnstandort weiter zu festigen.  
Das planerische Konzept wurde auf der Grundlage der derzeitigen Bestandssituation 
entwickelt. Die Fläche liegt innerhalb des Siedlungskörpers der Stadt Klütz und mit der 
vorliegenden Bauleitplanung soll die Stadtentwicklung im Rahmen der Innenentwicklung 
mittels einer Nachverdichtung erfolgen. Es wird das Ziel verfolgt, zusätzlich zur 
straßenbegleitenden Wohnbebauung auch eine Wohnbebauung in der sogenannten 
zweiten Reihe zuzulassen. Die Betrachtung des Plangebietes wird mit der vorliegenden 
Bauleitplanung gesamtheitlich vorgenommen. 
Die Gemeinde darf sich bei ihrer Bauleitplanung an den Wünschen und Interessen von 
Grundstückseigentümern im Plangebiet orientieren, wenn die Planung auf hinreichend 
gewichtigen städtebaulichen Überlegungen basiert.   
 
Systematischer Praxiskommentar BauGB/ BauNVO, Rixner/ Biedermann/ Steger, § 1 Rn. 
20: "Denn allein der Umstand, dass die Aufstellung eines Bebauungsplans auch den 
Anregungen und Forderungen eines betroffenen Grundstückseigentümers bzw. 
ansiedlungswilligen Investors entspricht, schließt nicht aus, dass diese Bauleitplanung zur 
städtebaulichen Entwicklung in Beziehung und folglich mit dem 
Erforderlichkeitskriterium in Einklang steht. Es kommt entscheidend darauf an, ob die 
jeweilige Planung in ihrer Ausgestaltung darauf ausgerichtet und in ihrer konkreten 
Form der Durchführung dadurch motiviert ist, den betroffenen Raum nach Maßgabe des 
§ 1 Abs. 5 und Abs. 6  BauGB städtebauliche sinnvoll zu ordnen." 
 
Die Darlegungen in der Begründung sind zu ergänzen. 
 
 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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 4 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S2 

 

 
Zu 3: 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes der Stadt Klütz "Ortskern". Das städtebauliche Konzept, welches den 
Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes zu Grunde liegt, ist mit der 
Sanierungssatzung vereinbar. 
 
Die vorliegende Bauleitplanung ist mit der Sanierungssatzung vereinbar. Dazu ist die 
sanierungsrechtliche Stellungnahme einzuholen. 
 
Für die Fläche des Plangebietes des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 13 der Stadt Klütz 
geht aus dem Maßnahmenplan (Stand: Oktober 2010) Folgendes hervor: 
- Bebauungsplan, 
- 2 Gebäude an der Rudolf-Breitscheid-Straße: Kulturdenkmale, 
- 1 Gebäude an der Rudolf-Breitscheid-Straße: Ordnungsmaßnahme - Abbruch eines 
Hofgebäudes. 
  
Die Begründung ist in Bezug auf die Sanierungssatzung zu ergänzen.  
 
 

 
 
Zu berücksichtigen. 
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 5 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S3 

 

 
Zu 4: 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, eine Wohnbebauung 
sowohl straßenbegleitend als auch in der zweiten Reihe zuzulassen. Es besteht das Ziel, 
eine Nachverdichtung zu ermöglichen. Die Wohnnutzung soll - wie in der näheren 
Umgebung des Plangebietes vorhanden - gestärkt werden.   
 
In der Begründung wurden zum Bestand bereits Darlegungen gemacht; sowohl innerhalb 
des Plangebietes als auch außerhalb.  
An der Rudolf-Breitscheid-Straße besteht das Ziel, zusätzlich zur bereits vorhandenen 
straßenbegleitenden Bebauung und zu dem rückwärtig vorhandenen Hofgebäude die 
Hofsituation zu vervollständigen. Die Festsetzungen wurden unter Berücksichtigung des 
baulichen Bestandes und der Geländetopografie sowie unter Berücksichtigung 
entsprechender Entwicklungsmöglichkeiten getroffen. Unabhängig von der 
Bauleitplanung ist die denkmalrechtliche Genehmigung unter Würdigung der 
denkmalschutzrechtlichen Aspekte zu beantragen. 
An der Straße "Mühlenberg" können Gebäude als Trauftyp oder als Giebeltyp entstehen, 
so wie auch sonst in der Straße vorhanden.   
Weiterhin soll auch im zentralen Bereich des Plangebiets eine Bebauung im Rahmen 
eines reinen Wohngebietes zulässig sein. Hier können Gebäude als Trauftyp oder als 
Giebeltyp entstehen. Östlich des Plangebiets sind bereits Gebäude mit Hauptnutzungen 
auf Grundstücken im Blockinnenbereich abweichend von der straßenbegleitenden 
Bebauung vorhanden (Im Kaiser 11, Im Kaiser 12a).  
Die Stadt Klütz bleibt bei den getroffenen Festsetzungen. Die Ausführungen in der 
Begründung sind zu ergänzen. Die sanierungsrechtliche Stellungnahme ist einzuholen. 
 
Zu 5: 
Die Stadt Klütz sieht von der Festsetzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in 
Wohngebäuden ab. Innerhalb des verdichteten Ortskerns sollen diesbezüglich keine 
Vorgaben mit dem Bebauungsplan gemacht werden.  
 
Zu 6: 
In den Bebauungsplan wurde die Straße "Mühlenberg" als verkehrsberuhigter Bereich 
einbezogen. Es handelt sich um eine städtische Erschließungsstraße, die bereits vorhanden 
ist. Die Stadt Klütz berücksichtigt die Anregung, da kein Regelungsbedarf für die 
Verkehrsfläche besteht. Die Festsetzung der Straße "Mühlenberg" entspricht der 
nachrichtlichen Übernahme nach § 9 Abs. 6 BauGB.  
Die Festsetzung von Verkehrsflächen bei der Überplanung eines Bestandsgebietes ist aus 
Sicht der Stadt Klütz nicht zwingend erforderlich, da an diesen Verkehrsflächen keine 
Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen werden müssen. Somit folgt die Stadt 
Klütz der Anregung des Landkreises. 
Die Planzeichnung ist anzupassen; die Begründung ist zu ergänzen. 
 

 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. ? 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 6 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S3 

 

 
Zu 7: 
Wenn auch die Verkehrsfläche nicht (wie im Falle der Rudolf-Breitscheid-Straße) als 
solche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt oder nur als nachrichtliche Übernahme 
(wie nun Straße "Mühlenberg") festgelegt wurde, so ist doch davon auszugehen, dass die 
Erschließung der angrenzenden Grundstücke innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 13 als 
gesichert gilt. Die Straßen sind bereits vorhanden; der Verlauf der Straßen geht aus dem 
Plan hervor.  
Die Baugrundstücke liegen entweder direkt an der öffentlichen Erschließungsstraße an 
oder es wurde im Bebauungsplan ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die rückwärtige 
Bebauung im Bebauungsplan festgesetzt, welche außerhalb der Bauleitplanung zu sichern 
ist.  
Die verkehrsmäßige Anbindung der Grundstücke liegt vor; ebenso Ver- und 
Entsorgungsleitungen für Elektrizität, Wasser, Abwasser, Telekommunikation. Diese 
Erschließungsanlagen sind ordnungsgemäß benutzbar.  
Somit ist davon auszugehen, dass die öffentliche Erschließung gesichert ist und dauerhaft 
zur Verfügung stehen wird. Die Stadt Klütz sieht aus diesem Grunde den Bebauungsplan 
Nr. 13 als qualifizierten Bebauungsplan an. 
 
 
Zu 8: 
Die Ausführungen zu anderen rechtlichen Vorschriften sind zu beachten. 
 
Zu 9: 
Aus Sicht der Stadt Klütz ist die Festsetzung der Baugrenzen und Baulinien für die 
Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen notwendig. Die Trauf- und Firsthöhen 
sind notwendig zur Festsetzung der Höhenentwicklung und wurden als Höchstmaß über 
dem Bezugspunkt festgesetzt. Für eine dauerhafte Nutzung des vorhandenen 
denkmalgeschützten Gebäudes soll eine bessere Ausnutzung im Dachgeschoss ermöglicht 
werden. Die festgesetzten Baulinien und Baugrenzen und weiterhin die festgesetzten 
Höhen nehmen Bezug auf die örtliche städtebauliche Situation. Die erhaltenswerten 
Gebäude werden beachtet.  
Ferner wäre auch der Fall des Verlustes der vorhandenen Gebäude  mit den Festsetzungen 
berücksichtigt. 
Die Stadt Klütz bleibt bei der Festsetzung von Baugrenzen und Baulinien sowie Trauf- 
und Firsthöhe für das Baudenkmal. 
 
Zu 10: 
Die Ausführungen zu weiteren Genehmigungen neben der Baugenehmigung sind zu 
beachten.  
Die Hinweise (Text B) werden entsprechend ergänzt.  

 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 7 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S3 

 

 
Zu 11: 
Für den südlichen Teilbereich an der Rudolf-Breitscheid-Straße wird mit dem 
vorliegenden Bebauungsplan ein besonderes Wohngebiet gemäß § 4a BauNVO 
festgesetzt. Damit wird der vorhandene Bestand mit seiner für die innerörtliche Lage 
typische Nutzungsmischung berücksichtigt. Das besondere Wohngebiet ist aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz entwickelt.  Für das besondere 
Wohngebiet gelten die allgemein zulässigen Nutzungen entsprechend dem § 4a der 
BauNVO, ebenso die nach § 4a ausnahmsweise zulässige Nutzung „Anlagen für zentrale 
Einrichtungen der Verwaltung“. Zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt 
Klütz und auf Grund der Lage ist festgesetzt, dass die sonst nur ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen 
- Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder 
ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind, 
- Tankstellen, 
innerhalb des besonderen Wohngebietes ausgeschlossen und somit nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes sind. 
Das besondere Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen; es dient auch der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben und sonstigen Anlagen i.S. des § 4a Abs. 2 und 3, 
soweit diese Betriebe und Anlagen nach der besonderen Eigenart des Gebietes mit der 
Wohnnutzung vereinbar sind. Somit geht die Stadt Klütz davon aus, dass die 
Wohnnutzung mit dem Betrieb der Gaststätte "Klützer Eck" schon allein auf Grund des 
vorhandenen Bestandes in der Umgebung verträglich ist. 
 
Zu 12: 
Die Stadt Klütz stellt den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 13 als Angebotsplan auf. Die 
Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplanes für das Plangebiet wird nicht 
verfolgt. Der Einfluss auf die Gestaltung der baulichen Anlagen wird hier über 
gestalterische Festsetzungen als ausreichend erachtet. Die Übereinstimmung mit der 
Sanierungssatzung und der Erhaltungssatzung sind über entsprechende Genehmigungen 
nachzuvollziehen. Für das gesamte Plangebiet hat sich die Stadt Klütz mit den 
gestalterischen Festlegungen auseinandergesetzt mit dem Ergebnis, dass für das gesamte 
Plangebiet die Festsetzungen gemäß Text-B (örtliche Bauvorschriften ...) anzuwenden 
sein sollen. Die gestalterischen Festlegungen sind in Anlehnung an die Vorgaben der 
Gestaltungssatzung der Stadt Klütz getroffen worden. 
 
 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 8 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S4 

 

 
Zu 13: 
Die Geländetopografie ist weitestgehend zu erhalten. Entsprechende Höhenbezugspunkte 
sind festgesetzt. Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sind nicht 
vorgesehen. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 14: 
Die eindeutige Bemaßung der Baulinien und Baugrenzen ist vorzunehmen. 
 
Zu 15: 
Die Stadt Klütz hält an der Festsetzung der Baulinien fest. 
Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen. 
 
Zu 16: 
Für das festgesetzte Besondere Wohngebiet gilt als unterer Bezugspunkt die Höhe der 
Oberkante der zugehörigen Erschließungsstraße (Rudolf-Breitscheid-Straße) in der Mitte 
der straßenseitigen Gebäudefront. Die Stadt Klütz hält diese Festsetzung für hinreichend 
konkret und eindeutig. 
Die Festsetzung bleibt wie im Entwurf vorhanden. 
 
Zu 17: 
Die Festsetzung 2.1 betrifft die Definition der oberen Bezugspunkte. Die Festsetzung ist 
eindeutig und unzweifelhaft. Die Stadt Klütz bleibt bei der Formulierung wie im Entwurf. 
Die Festsetzung 5.1 ist eine Festsetzung zur Höhenlage und betrifft die Klarstellung des 
unteren Bezugspunktes für das Reine Wohngebiet. Die Stadt Klütz kann nicht 
nachvollziehen, weshalb diese Festsetzung unmittlebar hinter 2.8 angeordnet werden soll; 
2.8 bezieht sich auf die oberen Bezugspunkte im Besonderen Wohngebiet. 
Die Anordnung im Text B bleibt wie im Entwurf. 
 
Zu 18: 
Mit dem Satz 2 (Text B I./ 4.1) wird auf die Rechtsgrundlagen für die Nebenanlagen (§ 14 
Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO) rechtseindeutig verwiesen. Mit § 23 Abs. 5 BauNVO wird 
die Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit von Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen aufgeführt. 
Das Maß der baulichen Nutzung ist von der Festsetzung nicht berührt. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 19: 
Die textliche Festsetzung unter II. "Grünordnerische Festsetzungen" ist klar und eindeutig 
zu formulieren; der Rechtsbezug ist aufzuführen. 
 
 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S4 

 

 
Zu 20: 
Die Stadt Klütz hat sich eingehend mit den gestalterischen Festsetzungen 
auseinandergesetzt. Für das gesamte Plangebiet sollen die gestalterischen Festsetzungen 
gelten. Die gestalterischen Festsetzungen wurden in Anlehnung an die Gestaltungssatzung 
der Stadt Klütz getroffen. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 21: 
Die Ergebnisse der Abwägung sollen sich in der Begründung wiederfinden. Die 
Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 22: 
In Bezug auf die Entwicklung in den weiteren Ortslagen ist die Begründung den aktuellen 
Verhältnissen anzupassen. 
Die Begründung ist zu korrigieren. 
 
Zu 23: 
Die Vervollständigung des Flächennutzungsplanes steht mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan Nr. 13 nicht im Zusammenhang bzw. dient diesem nicht als 
Voraussetzung.  
 
Zu 24: 
Der Hinweis auf das aktuelle LEP ist in den Planunterlagen, insbesondere in der 
Begründung zu beachten. 
Die Begründung ist diesbezüglich zu aktualisieren. 
 
Zu 25: 
Der Pkt. 7.5 der Begründung befasst sich mit den Verkehrsflächen. 
Die Stadt Klütz folgt der Auffassung des Landkreises und setzt die vorhandene Straße 
"Mühlenberg" nicht weiter gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 fest, sondern übernimmt diese 
nachrichtlich gemäß § 9 Abs. 6 BauGB. § 9 Abs. 4 BauGB ist hier nicht zutreffend. 
 

 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S5 

 

 
Zu 26: 
Die textliche Festsetzung II. "Grünordnerische Festsetzungen" ist in Bezug auf 
Alternativen gemäß Pkt. 7.6 der Begründung zu ergänzen. 
 
Zu 27: 
Die rechtliche Sicherung des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes außerhalb der 
Bauleitplanung ist vorzunehmen. 
Die Begründung enthält bereits eine entsprechende Darlegung (Pkt. 7.7). 
 
Zu 28: 
Stellplätze sind innerhalb des Plangebietes in ausreichender Anzahl auf dem 
eigenen Grundstück zu errichten. Darüber hinaus trifft die Stadt Klütz keine Regelungen 
zur Anordnung oder Anzahl auf dem jeweiligen Grundstück.  
 
Zu 29: 
Eine Ausfertigung der Wasserschutzgebietsverordnung liegt beim Amt Klützer Winkel 
gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung vor. Somit ist der gegebene Hinweis entbehrlich. 
 
Zu 30: 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb der bebauten Ortslage Klütz und die Festsetzungen 
wurden unter Würdigung des baulichen Bestandes, auch in der Umgebung getroffen. 
Somit geht die Stadt Klütz davon aus, dass die Löschwasserversorgung auch für das 
Plangebiet gesichert ist.  
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
B 
Zu 1: 
Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass keine entgegenstehenden Belange seitens der 
unteren Naturschutzbehörde hervorgebracht werden. 
 
C 
Zu 1: 
Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass keine entgegenstehenden Belange seitens der 
unteren Wasserbehörde hervorgebracht werden. 
 
 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S6 

 

 
Zu 2: 
Die Ausführungen zur Trinkwasserversorgung sind zu beachten. 
Es wird auf die Stellungnahme des Zweckverbandes Grevesmühlen hingewiesen (II./ 12 
dieser Auswertung); hiernach sind Hausanschlüsse auf Kosten des Antragstellers/ 
Bauherren herzustellen. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 3: 
Die Ausführungen zur Schmutzwasserentsorgung sind zu beachten. 
Es wird auf die Stellungnahme des Zweckverbandes Grevesmühlen hingewiesen (II./ 12 
dieser Auswertung). Grundstücksanschlüsse sind von beiden Straßen bereits vorhanden. 
Zusätzliche Anschlüsse sind kostenpflichtig (Antragsteller/ Bauherr) herzustellen. Der 
ZVG gibt Hinweise zur Ausführung der Anschlüsse, insbesondere für die Anschlüsse der 
zentral gelegenen geplanten Bebauung. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 4. 
Die Ausführungen zur Niederschlagswasserentsorgung sind zu beachten. 
Es wird auf die Stellungnahme des Zweckverbandes Grevesmühlen hingewiesen (II./ 12 
dieser Auswertung). Grundstücksanschlüsse für die Niederschlagswasserbeseitigung sind 
von beiden Straßen bereits vorhanden. Zusätzliche Anschlüsse sind kostenpflichtig 
(Antragsteller/ Bauherr) herzustellen. Der ZVG gibt Hinweise zur Ausführung der 
Anschlüsse, insbesondere für die Anschlüsse der zentral gelegenen geplanten Bebauung. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 5: 
Die Stadt Klütz hat mit ihren gestalterischen Festsetzungen, die auf der 
Gestaltungssatzung basieren, auch Metalldächer als zulässig festgesetzt. 
„Niederschlagsabflüsse von unbeschichteten Metalldächern aus Kuper, Zink oder Blei 
können Abschwemmungen der genannten Schwermetalle enthalten. Um 
Beeinträchtigungen der Gewässer weitgehend auszuschließen, ist vor einer Versickerung 
oder Einleitung in ein oberirdisches Gewässer eine geeignete Vorbehandlung 
erforderlich.“ (Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de). 
Die Gemeinde geht von der Einhaltung der entsprechenden technischen Regeln beim 
Einbau von Metalldächern aus. Ein grundsätzlicher Ausschluss von Metalldachflächen 
wird nicht vorgenommen. 
 
Zu 6: 
Die Hinweise zum Gewässerschutz werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen 
der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu beachten. Die Hinweise auf dem 
Bebauungsplan sowie die Begründung sind zu ergänzen. 
 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S7 

 

 
Zu 7: 
Die Rechtsgrundlagen in der aktuellen Fassung zur Zeit der Stellungnahme wurden 
aufgeführt. 
 
D 
Zu 1: 
Seitens des Brandschutzes wurde keine Stellungnahme abgegeben. Somit geht die Stadt 
Klütz davon aus, dass weder Anregungen noch Hinweise gegeben werden sollen und 
Einverständnis mit der vorliegenden Bauleitplanung besteht. 
 
E 
Zu 1: 
Das Baudenkmal war bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 als solches 
bekannt. Die Planunterlagen enthalten bereits entsprechende Darlegungen. 
Die nachrichtliche Übernahme ist bereits erfolgt.  
Der Text B ist zu ergänzen; ebenso die Begründung. 
 
Zu 2: 
Die denkmalrechtliche Genehmigung für die in der Stellungnahme aufgeführten 
Tatbestände in Bezug auf das Baudenkmal ist zu beachten. Berücksichtigung außerhalb 
der vorliegenden Bauleitplanung im Zuge der Planung und Durchführung der konkreten 
Baumaßnahmen. 
 
Zu 3: 
Die Stadt Klütz folgt der Anregung und setzt die Trauf- und Firsthöhe gemäß dem 
vorhandenen Bestand fest. Damit wird eine bessere Ausnutzung im Dachgeschoss des 
denkmalgeschützten Gebäudes nicht ermöglicht; der Bestand wird festgeschrieben. 
 
ODER 
Der Bauherr strengt die Herauslösung aus der Denkmalliste für das Gebäude an; der 
Denkmalwert ist nicht mehr gegeben. Das Verfahren wird außerhalb der Bauleitplanung 
geführt. 
Die Stadt Klütz bleibt bei den getroffenen Festsetzungen. 
 
ODER 
Die vorliegende Bauleitplanung trifft die Festsetzungen aus städtebaulicher Sicht. Die 
Trauf- und Firsthöhen sind notwendig zur Festsetzung der Höhenentwicklung und wurden 
als Höchstmaß über dem Bezugspunkt festgesetzt. Für eine dauerhafte Nutzung des 
vorhandenen denkmalgeschützten Gebäudes soll eine bessere Ausnutzung im 
Dachgeschoss ermöglicht werden (lichte Raumhöhe).  
Die Stadt Klütz bleibt bei der Festsetzung der Trauf- und Firsthöhe für das Baudenkmal. 
Die Steuerung aus denkmalrechtlicher Sicht obliegt der zuständigen unteren  

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
ODER 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
ODER 
Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S7 

 

 
Denkmalschutzbehörde auf Grundlage der denkmalrechtlichen Genehmigung. Die 
Festsetzung versteht sich als Höchstmaß und muss nicht ausgenutzt werden; es kann 
dahinter zurückgeblieben werden. 
 
Zu 4: 
Aus Sicht der Stadt Klütz ist die Festsetzung der Baugrenzen und Baulinien für die 
Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen notwendig. Die festgesetzten Baulinien 
und Baugrenzen nehmen Bezug auf die örtliche städtebauliche Situation. Die 
erhaltenswerten Gebäude, so auch das denkmalgeschützte Gebäude, werden beachtet.  
Ferner wäre auch der Fall des Verlustes der vorhandenen Gebäude mit den Festsetzungen 
berücksichtigt und ein Neuaufbau unter Berücksichtigung des Bestandes ermöglicht. 
Ohne Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen bliebe diese Möglichkeit versagt. 
Die Stadt Klütz bleibt bei der Festsetzung der Baugrenze und der Baulinie für das 
Baudenkmal.  
 
Zu 5: 
Die denkmalrechtliche Genehmigung für die Maßnahmen in der Umgebung des 
Baudenkmals auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes M-V ist zu beachten. 
  

 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S8 

 

Zu 6: 
Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass nicht von einer Beeinträchtigung der 
Bausubstanz auf Grund der vorliegenden Bauleitplanung auszugehen ist. 
 
Zu 7: 
Eine erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Baudenkmals auf Grund der 
vorliegenden Bauleitplanung kann von der unteren Denkmalschutzbehörde nicht 
ausgeschlossen werden. 
Das Baufenster dient der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche. Die 
Grundstücksfläche, welche überbaut werden darf, ergibt sich auf Grund der festgesetzten 
Grundflächenzahl. Mit der Trauf- und Firsthöhe für das neu zu errichtende Gebäude zur 
Vervollständigung der Hofsituation wurde der Lage am Hang Rechnung getragen. Für das 
festgesetzte Besondere Wohngebiet gilt als unterer Bezugspunkt die Höhe der Oberkante 
der zugehörigen Erschließungsstraße (Rudolf-Breitscheid-Straße) in der Mitte der 
straßenseitigen Gebäudefront (Text B: I./ 5.2). 
Somit ist die Höhenentwicklung festgesetzt; die Ergänzung der Bebauung in dem 
Besonderen Wohngebiet erfolgt in mit dem Baudenkmal verträglicher Höhe. Die 
Hanglage (Anstieg des Geländes in nördliche Richtung) wird mit der Festsetzung 
berücksichtigt.  
 
Zu 8: 
Die denkmalrechtliche Genehmigung ist für das Baudenkmal sowie für die 
Umgebungsbebauung auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes M-V zu beantragen. 
Hier ist über das konkrete Bauvorhaben unter denkmalschutzrechtlichen Bezügen zu 
entscheiden. 
Die Stadt Klütz trifft die Festsetzungen aus städtebaulichen Erwägungen; sollten die 
Festsetzungen aus denkmalpflegerischen Erwägungen nicht voll ausgenutzt werden 
können, so kann die untere Denkmalschutzbehörde im Rahmen der denkmalrechtlichen 
Genehmigung Einfluss darauf nehmen. 
 
Zu 9: 
Das Bodendenkmal Klütz Altstadt ist zu berücksichtigen. Die nachrichtliche Übernahme 
in die vorliegende Bauleitplanung ist vorzunehmen. Der Text B ist entsprechende zu 
vervollständigen. 
 
Zu 10:Sh. nachfolgende Auswertung. 
 
F 
Zu 1: 
Bedenken und Vorbehalte werden nicht geltend gemacht. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde ist bestrebt, ihre Einnahmemöglichkeiten weitestgehend auszuschöpfen. 
Vertragliche Regelungen werden getroffen. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-S9 

 
 

 
G 
Zu 1: 
Die untere Straßenverkehrsbehörde hat weder Anregungen noch Hinweise 
hervorzubringen. Somit geht die Stadt Klütz davon aus, dass Belange nicht berührt sind 
und Bedenken nicht bestehen. 
 
H 
Zu 1: 
Die Straßenaufsichtsbehörde hat weder Anregungen noch Hinweise hervorzubringen. Zur 
vorgelegten Planung bestehen keine Einwände. 
 
Zu 2: 
Der Straßenbaulastträger hat weder Anregungen noch Hinweise hervorzubringen. Zur 
vorgelegten Planung bestehen keine Einwände. 
 
I 
Zu 1: 
Der Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst hat weder Anregungen noch Hinweise 
hervorzubringen. Zur vorgelegten Planung bestehen keine Einwände. 
 
J 
Zu 1: 
Die Hinweise zur Abfallentsorgung sind zu beachten. In die Planunterlagen wird ein 
entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 
Zu 2: 
Eine Festsetzung eines Mülltonnenstandplatzes auf Ebene der Bauleitplanung hält die 
Stadt Klütz hier für entbehrlich. Es erfolgt die Bereitstellung der Abfallbehälter auch von 
den rückwärtigen Grundstücken am Abfuhrtag wie vorhergehend vorgeschlagen und auf 
Grundlage der Abfallsatzung. 
 
K 
Auf die Auswertung der nachfolgenden Anlage wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-Anlage LAfKuD v. 19.08.2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Aus dem Dokument ist ersichtlich, dass es sich noch nicht um einen abschließenden 
Bescheid handelt, sondern um einen Zwischenbescheid.  
 
Zu 2: 
Einer Anhebung der Dachkonstruktion um ca. 32 cm wird nicht zugestimmt.  
Da es sich jedoch um einen Zwischenbescheid handelt, bleibt das Ergebnis weiterer 
Prüfungen abzuwarten. Weitere Unterlagen, die der Beurteilung dienlich sein sollen, sind 
vorhabenkonkret vorzulegen. 
 
Zu 3: 
Der Hinweis ist für die vorliegende Bauleitplanung nicht relevant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-Anlage LAfKuD v. 22.04.2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Stadt Klütz nimmt das beigefügte Besichtigungsprotokoll zur Kenntnis. 
Abwägungsrelevanz besitzt die Stellungnahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde (im 
Rahmen der Gesamtstellungnahme des Landkreises vom 08. September 2016) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.1 Lkr vom 08.09.2016-Anlage GPK Arch. v. 22.04.2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Klütz nimmt das beigefügte Begehungs- und Besprechungsprotokoll zur 
Kenntnis. 
Abwägungsrelevanz besitzt die Stellungnahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde (im 
Rahmen der Gesamtstellungnahme des Landkreises vom 08. September 2016) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der weiterführenden 
Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu beachten. 
 
Zu 2. 
Die Richtigkeit des Bebauungsplanes in vermessungstechnischer Sicht ist gegen Ende des 
Aufstellungsverfahrens zu bescheinigen. Dies ist entweder vom Kataster- und 
Vermessungsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg oder durch einen öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur (ÖBVI) vorzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1: 
Landwirtschaftliche Belange sind nicht berührt. 
 
Zu 2: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 3: 
Belange des Naturschutzes, die durch das StALU zu vertreten sind, werden nicht geltend 
gemacht. Weitere Behörden, die die Belange des Naturschutzes vertreten haben, sind am 
Planverfahren beteiligt (siehe lfd. Nr. II.1 untere Naturschutzbehörde des Landkreises 
Nordwestmecklenburg, weiterhin Naturschutzverbände - blieben ohne Stellungnahme) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.2 StALU v. 02.09.2016-S2 

 

 
 
 
 
Zu 4: 
Belange sind nicht berührt. 
 
Zu 5: 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist am Planverfahren beteiligt. 
Die untere Abfallbehörde und die untere Bodenschutzbehörde blieben ohne 
Stellungnahme, so dass die Stadt Klütz davon ausgeht, dass weder Bedenken noch 
Anregungen oder Hinweise zu geben sind. 
 
Zu 6: 
Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige 
Flächen i.S. des BBodSchG liegen nicht vor. Weiterhin enthalten die Planunterlagen 
bereits einen Hinweis. 
 
Zu 7: 
Bedenken, Anregungen oder Hinweise werden nicht hervorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.3 AfRuL v. 15.08.2016-S1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Beurteilungsgrundlagen werden aufgeführt.  
Neben der Planzeichnung und Begründung haben auch die textlichen Festsetzungen 
vorgelegen. 
 
Zu 2: 
Die Stadt Klütz ist nicht als Mittelzentrum festgelegt. Im RREP WM ist Klütz als 
Grundzentrum festgelegt. 
 
Zu 3:  
Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung besteht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.3 AfRuL v. 15.08.2016 - S2 

 

 
 
Zu 4: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Amt für Raumordnung und 
Landesplanung wird am Planverfahren nach den Vorgaben des BauGB beteiligt. Somit 
erfolgt eine erneute Beteiligung, wenn sich die Planung ändert und die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung berührt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.4 Bergamt v. 17.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Belange sind nicht berührt. 
 
Zu 2. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.5 SBA v. 30.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Belange, die das Straßenbauamt zu vertreten hat, beziehen sich auf die Landesstraße 01, 
an welche das Vorhaben angrenzt. 
 
Zu 2: 
Einwände oder Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung werden nicht 
hervorgebracht; Anregungen und Hinweise nicht gegeben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 

 

28 von 69 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 27 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.8 DB v. 10.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die internen Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: 
Belange, die von der Deutschen Bahn zu vertreten sind, werden nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.11 Telekom v. 06.09.2016  -S1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: 
Einwände und Bedenken werden nicht hervorgebracht. 
 
Zu 3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.11 Telekom v. 06.09.2016  -S2 
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Lageplan 
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33 von 69 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 32 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.12 ZVG v. 31.08.2016  -S1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Darlegungen zum Planinhalt werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: 
Auf die Sicherung der erforderlichen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte wird hingewiesen. 
Dies ist über die Bauleitplanung hinaus zu beachten. 
 
Zu 3: 
Der Hinweis ist im Rahmen der Planung und Durchführung der Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 
 
Zu 4: 
Der Hinweis ist im Zuge der Planung und Durchführung der vorhabenkonkreten Planung 
zu berücksichtigen. 
 
Zu 5: 
Die Angaben zum Hydranten werden in die Begründung übernommen. 
Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb des 150m-Radius von dem angegebenen 
Hydranten. Die Löschwasserversorgung kann somit als gesichert gelten. Auf die Lage 
innerhalb des Siedlungskörpers, für den bereits eine Löschwasserversorgung sicher zu 
stellen ist, wird hingewiesen. 
Die Begründung ist diesbezüglich zu ergänzen. Die Stadt Klütz ist für die Sicherung des 
Grundschutzes zuständig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.12 ZVG v. 31.08.2016  -S2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: 
Von einer gesicherten Schmutzwasserentsorgung ist auszugehen. 
Der Hinweis zur Ausführung der Erschließung der mittleren Grundstücke ist zu beachten. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 7: 
Die Ableitung des Niederschlagswassers ist über die Anlagen des ZVG möglich. 
Grundstücksanschlüsse gibt es von beiden Straßen.  
Der Hinweis zur Ausführung der Erschließung der mittleren Grundstücke ist zu beachten. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 8: 
Abweichend von einer Ableitung wäre eine Versickerung des Niederschlagswassers auf 
den mittleren Grundstücken ein entsprechender Nachweis zu führen; die entsprechenden 
Genehmigungen wären in diesem Fall zu beantragen. Berücksichtigung im Rahmen der 
weiterführenden Planung und Durchführung der Baumaßnahmen. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 9: 
Eine Beteiligung des Zweckverbandes erfolgt im Rahmen der Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplanes nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Hiernach sind 
Stellungnahmen erneut einzuholen, wenn der Entwurf geändert oder ergänzt wurde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.14 e.dis v. 10.08.2016  -S1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Bedenken bestehen nicht. 
 
Zu 2. 
Der Leitungsbestand wird in die Planunterlagen übernommen. Die Planzeichnung und die 
Begründung sind zu ergänzen. 
 
 
Zu 3. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist im Rahmen der weiterführenden 
Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Zu 4. 
Der Geltungsbereich betrifft Flächen innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes. 
Öffentliche Verkehrsflächen sind nicht innerhalb des Geltungsbereiches vorhanden. Die 
Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 5. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der weiterführenden 
Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu beachten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.14 e.dis v. 10.08.2016  -S2 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.15 HanseWerk v. 09.08.2016 -S1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Versorgungsanlagen aus dem 
Verantwortungsbereich der HanseWerk AG vorhanden sind.  
Der beigefügte Leitungsbestand wird nachrichtlich übernommen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.15 HanseWerk v. 09.08.2016 -S2 

  

 
Zu 2: 
Der beigefügte Leitungsbestand wird nachrichtlich übernommen. Die Planzeichnung und 
die Begründung sind zu ergänzen. 
 
Zu 3: 
Im Rahmen der vorhabenkonkreten Planung und Durchführung der Baumaßnahmen sind 
entsprechende Abstimmungen mit dem Versorgungsträger zu führen. 
 
Zu 4: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der weiterführenden 
Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu beachten. 
 
 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Lageplan 
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Merkblatt 
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Merkblatt 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.16 LAfKuD v. 13.09.2016 -S1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Das Baudenkmal wurde bereits nachrichtlich in die Planunterlagen übernommen. 
Die untere Denkmalschutzbehörde hat eine Stellungnahme im Rahmen der 
Gesamtstellungnahme des Landkreises abgegeben. Auf die Auswertung dieser 
Stellungnahme (lfd. Nr. II./ 1 ) wird verwiesen. 
 
Zu 2: 
Auf die Genehmigungspflicht wird hingewiesen. Die Formulierung unter Text B/ 
Hinweise und nachrichtliche Übernahmen wird überarbeitet, ebenso die Begründung. 
 
Zu 3: 
Die Erläuterung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.16 LAfKuD v. 13.09.2016 -S2 

  

 
 
Zu 4. 
Die Beteiligung der Behörden uns sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt nach den 
Vorgaben des BauGB. 
 
 
 
 

 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.19 LA für zentrale Aufgaben ... v. 06.09.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Bedenken bestehen nicht zur vorliegenden Planung. 
 
Zu 2. 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde am Planverfahren beteiligt (siehe lfd. Nr. II.1 
dieser Auswertung). Eine Stellungnahme wurde jedoch weder zum Brandschutz noch  
zum Katastrophenschutz  abgegeben. 
 
Zu 3. 
Die Planunterlagen enthalten bereits einen entsprechenden Hinweis; ebenso die 
Begründung. 
 
Zu 4. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der weiterführenden 
Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Zu 5. 
Die Planunterlagen enthalten bereits einen entsprechenden Hinweis; ebenso die 
Begründung. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

48 von 69 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 47 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.20 50hertz ... v. 11.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Es sind weder Anlagen vorhanden noch in nächster Zeit geplant. Belange sind somit nicht 
berührt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.21 BBL ... v. 22.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Anregungen und Bedenken werden nicht geltend gemacht. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde hat die aus ihrer Sicht erforderlichen Behörden und Träger öffentlicher 
Belange nach den Vorgaben des BauGB am Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes 
beteiligt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.22 Bundeswehr v. 15.08.2016  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Es werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen.  
 
Zu 2: 
Die Beteiligung der Behörden uns sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt nach den 
Vorgaben des BauGB. 
 
Zu 3: 
Die Überschreitung der Höhe von 30m mit baulichen Anlagen auf Grundlage des 
vorliegenden Bebauungsplanes ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 
ur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.22 Bundeswehr v. 15.08.2016 - S2 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.23 DWD v. 16.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Anregungen und Einwände werden nicht geltend gemacht. 
 
Zu 2. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.24 Zoll v. 30.08.2016 - S1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Einwände bestehen zur vorliegenden Planung nicht. 
 
Zu 2. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund von gesetzlichen 
Bestimmungen wurde vorsorglich auf das Betretungsrecht im grenznahen Raum 
hingewiesen. Festsetzungen im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes sind hiermit 
nicht zu treffen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.24 Zoll v. 30.08.2016 - S2 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.25 LAfiV v. 08.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Im Plangebiet sind keine Festpunkte vorhanden. Ein entsprechender Hinweis ist in die 
Planunterlagen aufzunehmen; ebenso in die Begründung. 
 
Zu 2. 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist am Planverfahren beteiligt. Es wird auf die 
Auswertung der Stellungnahme des Kataster- und Vermessungsamtes unter lfd. Nr. II.1a 
verwiesen. Es wurde auf diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes und 
deren Sicherung verwiesen; ebenso auf Grenzpunkte der Flurstücksgrenzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.26 Forstamt v. 15.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: 
Eine Betroffenheit von Waldflächen durch die vorliegende Bauleitplanung liegt nicht vor. 
Die Zustimmung des Forstamtes wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.27 GDMcom v. 22.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Einwände zur vorliegenden Planung bestehen nicht. Es sind keine Anlagen vorhanden 
oder geplant. 
 
Zu 2. 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt nach den 
Vorgaben des BauGB. Wird eine Planung geändert, erfolgt somit eine erneute Beteiligung 
mit dem erneuten Entwurf. 
 
Zu 3. 
Die zeitliche Gültigkeit nimmt die Stadt Klütz zur Kenntnis.   
 
Zu 4: 
Weitere Versorgungsunternehmen sind am Planverfahren beteiligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
II.28 Polizei v. 10.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Bedenken zur vorliegenden Planung werden nicht geäußert; ebenso keine Anregungen 
oder Hinweise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
III.1 Gemeinde Warnow v. 12.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Anregungen oder Hinweise werden nicht gegeben; Belange nicht geltend gemacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 von 69 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 13 der Stadt Klütz gemäß § 13a BauGB  

 60 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
III.2 Gemeinde Roggenstorf v. 10.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Anregungen oder Hinweise werden nicht gegeben; Belange nicht geltend gemacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
III.3 Gemeinde Damshagen v. 28.09.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Anregungen oder Hinweise werden nicht gegeben; Belange nicht geltend gemacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
III.4 Gemeinde Kalkhorst v. 22.09.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Anregungen oder Hinweise werden nicht gegeben; Belange nicht geltend gemacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
III.5 Gemeinde Hohenkirchen v. 06.09.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Eine Stellungnahme liegt somit nicht vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
III.6 Gemeinde Ostseebad Boltenhagen v. 15.09.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Anregungen oder Hinweise werden nicht gegeben; Belange nicht geltend gemacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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